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private Grünfläche

FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Beschränkung der Zahl der WohnungenWo

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

R nur Reihenhäuser zulässig

abweichende Bauweisea

Erhaltung von Einzelbäumen

Umgrenzung von Flächen für StellplätzeSt

MU 2

MU 11

MU 3

MU 8

Friedhof
Gemarkung
Bramsche

Flur 1

Eisenbahn

1

21

1

43

48

67

58

10 6

52

16

1

58A

44A

14

22A

63

45A

5

22B

69

2

47

10A

70

12

65

49

3

53
51

44C

10

61

1

64

20

Gemarkung
Hesepe
Flur 6

4

18

44B

5

44D

4

41

56

2

50

2

54

7

60

8

6

Lindenstraße

Gemarkung
Bramsche

Flur 5

Düste
rg

att

Zur Stiege - K 147

Nordtangente

Wiesenweg

Brin
kh

au
ss

tra
ße

O
ldenburg - O

snabrück

71/9

112/1

18/15

4/47

4/48

71/8

64

8/8

33

109/1

107/11

4/44

4/45

65/1

8/6
8/7

4/49

107/6

106/4

112/2

9/4

63

81/7

108/1

52/11

200/14

15/5

52/23

200/13

52/27

21/9

85/2

52/36

200/8
24/52

699/199

74/1

93/5

22/2

52/42

46/12

52/43

474/92

52/18

199/590/5

84/3

18/4

52/12

23/3

21/15

52/22

175/5

85/5

92/1

46/13

52/29

52/3

613/86

52/9

200/15

52/47

200/7

49/4 51/5

52/40

697/84

56/2

200/22

52/10

52/48

461/91

84/6

84/4

87/3

52/20

199/11

200/20

18/1

18/3

52/26

46/8

74/8

52/8

46/11

17/3

211/6

52/41

74/9

92/2

83/1

19/16

52/24

200/17

49/5

21/13

21/16

91/3

175/6

84/5

46/7

695/84

52/28

74/10

85/7

85/8

21/19

21/20

24/68

24/70

83/102

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E E

E E

E

E

E
E

E

E
E

E

EE

E

E

E

E
EE

E

MU 4

45
516

28

516

28

MU 5

MU 10

28

35

5

15

11,50

15

9

22

38

59

38

5
6

28

121

0,8

GDF

MU 3

a

1,2

II

0,6

R

FD

MU 4 8 Wo

a

1,2

II

0,6

ED

GDF

MU 10 6 Wo

o

3,2

IV

0,8

GDF

MU 6

a

1,8

III

0,6

E

FD

MU 8 16 Wo

a

1

II

0,5

E

GDF

MU 11

a

1,8

III

0,6

E

GDF

MU 1

o

1,2

II

0,6

ED

GDF

MU 2 4 Wo

o

GBH 10 m
ü. rEFH GBH 10 m

ü. rEFH

GBH 25 m
ü. rEFH

GBH 7 m
ü. rEFH

GBH 10 m
ü. rEFH

GBH 10 m
ü. rEFH

GBH 10 m
ü. rEFH

GBH 10 m
ü. rEFH

5

28

5

3

5
2

6,00

4,50

4,50

6,50

GBH 13 m
ü. rEFH

GBH 10 m
ü. rEFH

GBH 10 m
ü. rEFH

MU 6

MU 9

MU 7

1

II

0,5

E

FD

MU 5 9 Wo

a

1,8

III

0,6

E

FD

MU 7 16 Wo

a

1

II

0,5

E

FD

MU 9 9 Wo

a

3

20

5

3

5
20

18

2
6

8 3 11

2
6

4

6 6 6 6

3
5

5

9
5

5

ST

ST

ST

STST

ST

GRfL

GFL

MU 1

8

4

ÖRTLI CHE BAUVORSCHRI FTEN

1. Geltungsbereich
§ 84 Abs. 1 und Abs. 3 NBauO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO

1.1 Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 207 
„Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld / Lindenquartier“.

2. Gestaltung von Gebäuden
§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO

2.1 Innerhalb der Urbanen Gebiete sind die Dachflächen der Hauptgebäude als Flachdächer (FD) oder als geneigte 
Sattel-, Walm- oder Pultdächer (GDF) mit einer Dachneigung zwischen 25° und 48° zulässig. Untergeordnete 
Bauteile, Nebenanlagen sowie Garagen und überdachte Stellplätze sind ausschließlich in Flachdachbauweise 
zulässig.

2.2 Innerhalb der Urbanen Gebiete sind glasierte Ziegel als Eindeckung für geneigte Dächer von Hauptgebäuden 
und Nebenanlagen von der Zulässigkeit ausgeschlossen.

2.3 Die Errichtung und Installation von Anlagen, die der Nutzung regenerativer Energien dienen (Photovoltaik und 
Solaranlagen), ist auf den Dächern von Hauptgebäuden und Nebenanlagen auch als Dacheindeckung 
grundsätzlich zulässig.

2.4 Die Außenwandflächen der Hauptgebäude sind in Verblendmauerwerk auszuführen. Abweichend hiervon dürfen 
je Fassade bis zu maximal 30% der Außenwandfläche in abweichenden Materialien wie Putz, Metall oder 
Vorhangfassaden gestaltet werden. Fassadenbegrünungen sind hiervon ausgenommen.

3. Werbeanlagen
§ 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO

3.1 Innerhalb des Plangebietes sind freistehende Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche von beidseitig max. je 2 m2 
zulässig. Eine freistehende Werbeanlage ist nur bis zu einer Gesamthöhe von 1,20 m über Geländehöhe 
zulässig. Eine Werbeanlage am Gebäude darf nicht höher als 3,00 m über der relativen 
Erdgeschossfußbodenhöhe (rEFH) am Gebäude angebracht werden. Werbeanlagen auf den Dachflächen der 
Hauptgebäude sind unzulässig.

3.2 Fahnenmasten sind nur an der Stätte der Leistung auf den Grundstücken zulässig, die zu gewerblichen Zwecken 
genutzt werden.

3.3. Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind ebenso unzulässig, wie tageslichtweiße Lichtfarbe 
bzw. kalte Lichttemperatur (z.B. blaue LED).

TEXTLI CHE FESTSETZUNGEN

Bebauungsplan Nr. 207 "Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld / Lindenquartier" 
mit örtlichen Bauvorschriften

Maßstab 1:1000

Stadt Bramsche

Bebauungsplan Nr. 207 "Sanierungsgebiet
Bahnhofsumfeld / Lindenquartier"

mit örtlichen Bauvorschriften

Vorentwurfsfassung  | Februar 2026Planzeichnung

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bramsche hat in seiner Sitzung am ........................ die Aufstellung des  Bebauungsplanes Nr. 207 
"Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld / Lindenquartier", mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................. gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

Bramsche, ............................

..................................
Der Bürgermeister

Frühzeitige Beteiligung

Der Rat der Stadt Bramsche hat in seiner Sitzung am ..................... die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der frühzeitigen Beteiligung wurden 
am ............................. ortsüblich bekanntgemacht. Die frühzeitige Beteiligung fand vom ......................... bis einschließlich 
............................. statt.

Bramsche, .............................

...................................
Der Bürgermeister

Veröffentlichung 

Der Rat der Stadt Bramsche hat in seiner Sitzung am ....................... dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 207 mit 
örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am ...................... ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf des 
Bebauungsplanes sowie der Begründung wurden vom ....................... bis .................... veröffentlicht. Parallel wurde die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

Bramsche, ............................

.................................
Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bramsche hat den Bebauungsplan Nr. 207 "Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld / Lindenquartier", mit 
örtlichen Bauvorschriften sowie die Begründung nach Prüfung der Stellungnahmen in seiner Sitzung am 
............................ als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen.

Bramsche, ............................

.................................
Der Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 207 "Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld / Lindenquartier", mit örtlichen Bauvorschriften wurde am 
............................. gem. § 10 Abs. 3 BauGB verkündet. Der Bebauungsplan ist damit am ...................... rechtskräftig 
geworden.

Bramsche, ............................

.................................
Der Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 207 "Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld / 
Lindenquartier", mit örtlichen Bauvorschriften sind Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 214 
Abs. 1 und Abs. 2a BauGB oder beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gem. § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend 
gemacht worden. Entsprechende Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich. 

Bramsche, ............................

.................................
Der Bürgermeister

Der Bebauungsplan wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Bramsche ausgearbeitet vom Büro geoPlan Bunten, 
Osnabrück.

Osnabrück, ............................

........................................................
Marion Bunten, Dipl.-Geogr. (Univ.)  
Stadtgeographin
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PRÄAMBEL

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in der jeweils geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Bramsche den Bebauungsplan Nr. 207 "Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld / 
Lindenquartier", bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen und örtlichen 
Bauvorschriften als Satzung beschlossen. 

Bramsche, ............................

.................................
Der Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANVERFASSER

Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) | nicht maßstäblich

6. Altablagerungen, Altlasten, Kampfmittel

Altlasten sind im Plangebiet nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Sofern im Zuge der Baumaßnahmen, 
insbesondere bei Erdarbeiten, Auffälligkeiten (Gerüche, Verfärbungen) festgestellt werden, ist hiervon die Untere 
Bodenschutzbehörde oder die Stadt Bramsche zu informieren. Die Arbeiten sind bis zur Klärung ruhen zu lassen. Der 
Umgang mit ausgehobenem Boden (Zwischenlagerung, Einstufung / Entsorgung) ist fachrechtlich zu regeln.

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist die zuständige 
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt der Stadt Bramsche oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.

1. Rechtsgrundlagen / technische Regelwerke

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Technische Regelwerke, auf die in den Festsetzungen Bezug genommen wird, liegen bei der Stadt Bramsche zur 
Einsichtnahme vor.

7. Erkundungspflicht

Beim Ausbau der verkehrlichen oder technischen Infrastruktur (Straßen- und Wegebau, Ver- und Entsorgung) sind die 
Ausbauunternehmer vor Beginn von Bauarbeiten verpflichtet, sich rechtzeitig mit den jeweiligen 
Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundungspflicht der 
Ausbauunternehmer).

2. Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16, 18 und 19 BauNVO

2.1 Innerhalb der Urbanen Gebiete (MU1, MU2, MU4, MU5, MU7 bis MU11) ist die Überschreitung der 
Grundflächenzahl bis zu einer GRZ von 0,7 für Garagen, Stellplätze, deren Zufahrten und Nebenanlagen nur 
möglich, wenn nicht überdachte Stellplätze und generell Zufahrten auf den privaten Baugrundstücken so 
angelegt werden, dass eine Versickerung / Verdunstung von Regenwasser gewährleistet ist. Hierzu sind 
wasserdurchlässige Belagsarten wie Rasenfugenpflaster oder Natursteinpflaster mit breiten Fugen und einer 
wasserdurchlässigen Fugenfüllung zu wählen. Auch haufwerksporige Steine aus Beton stellen eine Option dar.

2.2 Innerhalb des Plangebietes dürfen Hauptgebäude an ihrer höchsten Stelle die in der Planzeichnung festgesetzte 
Gebäudehöhe (GBH) über dem jeweiligen Höhenbezugspunkt nicht überschreiten. Von den 
Höhenbegrenzungen ausgenommen sind technische Bauteile, wie z. B. Schornsteine, Antennen oder Aufbauten 
für Photovoltaik- und Solarthermieanlagen bis zu einer Überschreitung der GBH von 1,00m, sofern deren 
Funktion eine Höhenüberschreitung technisch bedingt erfordert. Die Anlagen sind mit einem Abstand von min. 
1,50 m von der Dachkante zu positionieren.

2.3 Innerhalb des Plangebietes gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte gem. § 18 Abs. 1 
BauNVO:
oberer Bezugspunkt: Gebäudehöhe (GBH) = obere Gebäudekante / obere Firstkante
unterer Bezugspunkt: relative Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (rEFH)

3. Bauweise, Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 und § 23 BauNVO

3.1 In der für die Urbanen Gebiet (MU3 bis M9 und MU11) gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzten abweichenden 
Bauweise (a) sind Gebäude zulässig wie in der offenen Bauweise, jedoch mit einer durch die festgesetzten 
Baugrenzen vorgegebenen max. Länge.

3.2 In der für die Urbanen Gebiete (MU1, MU2 und MU10) gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzten offenen 
Bauweise (o) sind Gebäude mit einer Länge von max. 50m zulässig.

3.3 Innerhalb der Urbanen Gebietes (MU1 und MU6) sind offene Stellplätze auf den Flächen für Nebenanlagen (ST) 
zulässig. Ergänzende Garagen, Carports und offene Stellplätze sind ausnahmsweise und ausschließlich 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Nebenanlagen sind generell zulässig.

3.4 Innerhalb der Urbanen Gebiete (MU2, MU3, MU7, MU10 und MU11) sind offene Stellplätze, Garagen und 
Carports auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen erst ab einem 
Abstand von 3,00m zur Verkehrsfläche zulässig. Nebenanlagen sind generell zulässig.

3.5 Innerhalb der Urbanen Gebiete (MU4 und MU5, MU8 und MU9) sind offene Stellplätze nur auf den Flächen für 
Nebenanlagen (ST) zulässig. Garagen und Carports sind nicht zulässig. Nebenanlagen sind generell zulässig.

 

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25a und Nr. 25b BauGB

6.1 Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine 
mehrreihige, geschlossene Gehölzpflanzung aus Sträuchern, Stauden und Gräsern als Mischpflanzung und 
einzelnen Bäumen anzulegen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
Gehölzqualität: mind. 5 mittelgroße Laubbäume, Stammbüsche oder Hochstämme mit mind. 18-20 cm 

Stammumfang; Sträucher, als Containerware oder mit Ballen, mind. 60 bis 100 cm Höhe, 
zweimal verpflanzt

Bei der Gehölzauswahl sind ökologische Aspekte der Klimagerechtigkeit und der Bedeutung als Nährgehölz für 
Insekten zu berücksichtigen. Innerhalb der Pflanzfläche sind bauliche Anlagen jeglicher Art unzulässig. Die 
festgesetzten Anpflanzungen sind spätestens innerhalb des Jahres nach Fertigstellung des jeweiligen Gebäudes 
vorzunehmen.

6.2 Innerhalb der Urbanen Gebiete ist je angefangene 5 PKW-Stellplätze ein groß- oder mittelkroniger Laubbaum 
(Hochstamm, 18-20 cm Stammumfang) anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Bei 
der Gehölzauswahl sind ökologische Aspekte der Klimagerechtigkeit und der Bedeutung als Nährgehölz für 
Insekten zu berücksichtigen.  
Für jeden Baumstandort ist ein insgesamt unversiegeltes Pflanzbeet (Baumscheibe) von 6 m2 mit einer 
Mindestbreite von 2,00 m und einem Wurzelraum von mind. 12 m3 bereitzustellen. Der Standort ist so zu wählen, 
dass durch den Baum eine mindestens teilweise Beschattung von angrenzenden versiegelten Flächen 
gewährleistet wird. Alle Pflanzbeete sind als sog. „Tiefbeete“ anzulegen. Ihre Randeinfassung ist so auszubilden, 
dass Niederschlagwasser im Falle eines Starkregenereignisses aus den angrenzenden versiegelten Flächen in 
die Beete abfließen kann. Durch Ansaat mit einer Landschaftsrasenmischung sind die Beete dauerhaft zu 
begrünen.
Die festgesetzten Anpflanzungen sind spätestens innerhalb des Jahres nach Fertigstellung des jeweiligen 
Gebäudes vorzunehmen.
Ausnahmsweise kann anstelle von Einzelbaumpflanzungen eine Fassadenbegründung – entsprechend der 
örtlichen Bauvorschrift – umgesetzt werden, wenn städtebauliche oder bauordnungsrechtliche Gründe gegen 
eine Anpflanzung von Einzelbäumen auf den Grundstücken sprechen.

6.3 Dachflächen von Hauptgebäuden, untergeordneten Gebäudeteilen, Garagen, Carports und Nebenanlagen mit 
einer Neigung von weniger als 15° sind mit einer Substratmächtigkeit von mindestens 15 cm als Naturdach 
extensiv zu begrünen. Von dieser Verpflichtung sind Teilflächen, die zur Gewinnung regenerativer Energien 
genutzt werden (Photovoltaik, Solarthermie) bis zu einem Flächenanteil von 50% ausgenommen. Eine 
Kombination von Gründach und Solaranlage ist zulässig.

6.4 Die innerhalb des Plangebietes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzten Einzelbäume sind auf Dauer zu 
erhalten und bei Abgang artgerecht zu ersetzen. Innerhalb eines Umkreises von 5 m ab Stammmittelpunkt sind 
bauliche Eingriffe wie Versiegelungen, Abgrabungen oder Aufschüttungen jeglicher Art unzulässig.

2. Inkrafttreten

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 207 treten die bisher wirksamen Festsetzungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Zur Stiege“ außer Kraft und werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 207 
„Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld / Lindenquartier“ ersetzt.

1. Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6a BauNVO

1.1 Innerhalb der Urbanen Gebiete (MU1 bis MU11) sind Einzelhandelsbetriebe gem. § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 
zulässig, wenn sie sich auf zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente beschränken und eine 
Verkaufsfläche von 500 m2 nicht überschreiten. Nicht zentrenrelevante Sortimente sind von der Zulässigkeit 
ausgeschlossen (§ 1 Abs. 5 BauNVO).

1.2 Innerhalb der Urbanen Gebiete (MU1 bis MU11) sind Bordelle und bordellartige Betriebe als sonstige 
Gewerbebetriebe gem. § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO).

1.3 Innerhalb der Urbanen Gebiete (MU1 bis MU11) sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 6a 
Absatz 3 BauNVO (Vergnügungsstätten jeglicher Art und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 
1 Abs. 6 BauNVO).

1.4 Innerhalb der Urbanen Gebiete (MU2, MU4, MU5, MU7 bis MU10) sind je Wohngebäude maximal die in der 
Planzeichnung den Flächen zugeordneten und vorgegebenen Wohneinheiten zulässig.

5. Flächen für Versorgungsanlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 

5.1 Innerhalb der Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Transformatorenstation“ ist 
ausschließlich die Errichtung einer Transformatorenstation für die Energieversorgung des Plangebiets auf einer 
maximalen Grundfläche der baulichen Anlage von 30 m² zulässig. Die Gebäudehöhe darf 3,5 m nicht 
überschreiten.

5. Regelung des Wasserabflusses
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

5.1 Das auf den Flächen der Urbanen Gebiete (MU1 bis MU11) anfallende Niederschlagswasser ist mit Ausnahme 
bestehender Anschlüsse an die Regenwasserkanalisation auf den Grundstücken über die Anlage von 
Versickerungsmulden, Kiesrigolen oder anderweitigen Speicherelementen zur Versickerung zu bringen. Die 
Anlagen sind so zu gestalten, dass bei einem eventuellen Überlaufen kein Schaden eintreten kann. Der 
Nachweis über die Ausgestaltung und ausreichende Dimensionierung der Versickerungsanlagen hat im 
Entwässerungsantrag zu erfolgen. Die Inhalte des Regelwerkes DWA A-138 sind zu beachten. Die 
ordnungsgemäße Wartung und Unterhaltung der Versickerungsanlagen obliegen dem Grundstückseigentümer.

4. Bodenschutz

Im Rahmen von Bautätigkeiten sollen die einschlägigen DIN-Normen (u.a. DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 
Bodenarbeiten im Landschaftsbau, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial) aktiv Anwendung finden, um negative 
Umweltauswirkungen zu vermeiden bzw. zu vermindern. Arbeitsflächen sollen sich auf das notwendige Maß 
beschränken. Bei Abtrag des Bodens soll dies schichtgetreu erfolgen, der Boden ist ortsnah, schichtgetreu, in möglichst 
kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt zu lagern. Auf verdichtungsempfindlichen 
Flächen sollen geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Verdichtung erfolgen.

3. Artenschutz

Das Roden von Gehölzen und das Fällen von Bäumen ist in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September gem. § 39 
Abs. 5 BNatSchG nicht zulässig. Sollten Fällungen oder Arbeiten innerhalb der Brut- und Setzzeit unausweichlich 
notwendig sein, muss vorher eine Kontrollbegehung für das Vorkommen von Brutvögeln und Fledermäusen im 
Baustellenbereich stattfinden. Sollten Brutvögel oder Fledermäuse vor Baubeginn im Baustellenbereich festgestellt 
werden, ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
Zur Vermeidung von Störungen von brütenden Vögeln im direkten Umfeld zum Plangebiet ist die Baufeldfreimachung 
zwischen dem 1. November und 28. Februar durchzuführen. Soweit im Rahmen einer Kontrolle durch einen 
Fachgutachter keine aktuellen Brutplätze im Plangebiet vorhanden sind, kann die Baufeldfreimachung auch während der 
Brutvogelzeit durchgeführt werden, ohne dass Verbotstatbestände erfüllt werden.

HINWEISE

7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

7.1 Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen dienen der verkehrlichen und technischen 
Erschließung und sind grundsätzlich von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten.

4. Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

4.1 Im Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Stellplätze für Kfz nicht zulässig. Diese Flächen dienen 
ausschließlich der Erschließung und dem ruhenden Verkehr im Sinne des Be- und Entladens sowie der 
Feuerwehrzufahrt oder sonstigen Einsatzfahrzeugen.

4.2 Innerhalb der Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ sind Vegetationsflächen, 
Bäume und Gehölze als Begleitgrün anzulegen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig 
und gleichwertig zu ersetzen. 
Bei der Gehölzauswahl sind ökologische Aspekte der Klimagerechtigkeit und der Bedeutung als Nährgehölz für 
Insekten zu berücksichtigen. Die Anpflanzungen sind spätestens innerhalb des Jahres nach Herrichtung der 
öffentlichen Grünflächen vorzunehmen.

4.3 Das auf den Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ anfallende 
Niederschlagswasser ist in die integrierten Pflanzbeete einzuleiten und pflanzenverfügbar zu machen. Die 
Pflanzbeete sind als sog. Tiefbeete mit Versickerungsmulden oder Kiesrigolen anzulegen. Alterativ ist die 
Versickerung über anderweitige Speicherelemente zulässig. Die Anlagen sind so zu gestalten, dass bei einem 
eventuellen Überlaufen kein Schaden eintreten kann. Der Nachweis über die Ausgestaltung und ausreichende 
Dimensionierung der Versickerungsanlagen hat im Entwässerungsantrag zu erfolgen, die Inhalte des 
Regelwerkes DWA A-138 sind zu beachten.

5. Baukultur, Denkmalschutz, Denkmalpflege

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten archäologische ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen oder 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste 
oder Spuren, z. B. Versteinerungen, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in 
vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Osnabrück unmittelbar und unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der 
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4. Einfriedungen
§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO

4.1 Entlang von privaten Gartenflächen und im Bereich von Stellplätzen sind Einfriedungen nur als 
Laubgehölzhecken von bis zu 1,0 m Höhe erlaubt. Zur Abgrenzung ist je Grundstücksseite die Pflanzung einer 
einreihigen Laubgehölzhecke zulässig. Als Gehölze zu verwenden sind Feldahorn, Liguster, Eibe, Hainbuche 
oder Rotbuche. Die Verwendung von Drahtgeflechtzäunen, Stabgitterzäunen, Holzzäunen oder Metallzäunen ist 
grundsätzlich nicht erlaubt. 

5. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
§ 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO

5.1 Die unbebauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch als Wiesen-, Rasen-, Gehölz- und / oder Staudenflächen 
bzw. als Gemüsebeete zu bepflanzen und zu unterhalten. Steinbeete und Steingärten unter Verwendung von 
Kies, Kieseln, Schotter, Steinen, etc. sind unzulässig. Zulässig sind Traufstreifen an den Gebäuden von max. 
0,50 m Breite.

6. Begrünung baulicher Anlagen
§ 84 Abs. 3 Nr. 7 NBauO

6.1 Für Hauptgebäude innerhalb der Urbanen Gebiete (MU1 bis MU11) ist eine Fassadenbegrünung verpflichtend, 
wenn die in der textlichen Festsetzung geforderten Einzelbaum-Anpflanzungen aus städtebaulichen Gründen 
nicht umgesetzt werden können. Dabei gelten folgende Anforderungen:
- Mindestens 30 % der sichtbaren Fassadenflächen der Gebäudekubatur (ohne Fenster und Türen) sind 

als vertikal begrünte Fassadenflächen auszuführen.
- Die Fassadenbegrünung ist mit mehrjährigen und pflegeleichten Kletterpflanzen oder Rankgewächsen 

auszuführen.
- Für die Begrünung sind geeignete Trägerkonstruktionen zu verwenden, die dauerhaft und fachgerecht 

installiert werden.
- Die Pflege und Unterhaltung der Fassadenbegrünung obliegt dem jeweiligen Grundstückseigentümer 

oder Betreiber des Gebäudes.
- Die Begrünung muss innerhalb von zwei Jahren nach Fertigstellung des Gebäudes vollständig etabliert 

sein. Für den Erhalt der Begrünung ist eine Bewässerungs- und Nährstoffversorgung sicherzustellen.
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